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Bei den Neinignngshicben muß die Aufastung am Hauptbestand auf
die dürren oder Mißbildung veranlaßenden Aeste und auf allfällig vor-
handene Vorwüchse mit starker Astverbreitung beschränkt und mit möglich--

ster Sorgfalt ausgeführt werden. Besondere Vorsicht ist in dieser Be-
ziehung bei der Rothtanne nöthig. Man bedient sich dazu eines scharfen

Hagmessers oder einer kleinen Säge; wo die Arbeiter nicht sehr vorsichtig
sind, ist die Säge entschieden vorzuziehen, obschon der Sägeschnitt etwas

langsamer überwallt, als die vom Schnitt eines scharfen Messers herrührende
Wunde. Jede weiter gehende Auflistung in regelmäßig und geschlossen

aufgewachsenen Beständen muß aus gelegentlich näher zu erörternden Grün-
den als unzweckmäßig, sogar als schädlich bezeichnet werden.

El. Landolt.

Berichtig un g.

Das Protokoll über die Verhandlungen des schweizerischen Forst-
Vereins in Winterthur bringt als Mittheilung des Unterzeichneten auf
Seite 103 dieser Zeitschrift:

„Pros. Kopp hält die Mischung der Esche mit der Erle bei uns

nicht für zweckmäßig, es gehören hiezu schon ganz eigenthümliche und

zwar nicht ungünstige Bodenverhältnisse, die wir bei uns nicht häufig

finden."
Diese Anficht habe ich nicht ausgesprochen, vielmehr nur bemerkt,

daß ich in meinem Referate lediglich den Hochwald berücksichtigt habe

und bei dieser Betriebsart die Mischung der Esche mit der Erle nur
selten Anwendung finden könne.

Ebenfalls unrichtig ist der weitere Passus:

„Mit Bezug auf die Stelle, daß nur Lichtpflanzen für den bleiben-

den Bestand gewählt werden dürfen u. s. w."
Selbstverständlich muß es hier heißen:
Daß in der Regel keine Lichtpslanzen für den bleibenden Bestand

gewählt werden dürfen u. s. w.
I. Kopp.

Alle Einsendungen sind an El. Landolt, Professor in Zürich, Nekla-
mationen betreffend die Ausendung deS Blattes an Orell, Füßli àc Comp.
daselbst zu adresstren.

Druck und Expedition von Orell, Füßli â Comp.
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